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Mein RdErl. v. 4.4.2002 (SMBl. NRW. 20025) wird mit Wirkung ab 1.10.2015 wie folgt geändert:

Zur Berücksichtigung von Lebenspartnerschaften ist eine Änderung der übermittelten Anrede-
schlüssel erforderlich. In der Anlage 2 wird der Text zur Überschrift „Anredeschlüssel“ wie folgt 
neu gefasst:

Anredeschlüssel

1   =   Herr 
2   =   Frau 
4   =   Firma 
5   =   Ehegatten/Lebenspartner (nur bei Zustellanschrift) 
6   =   keine Anrede 
7   =   Herrn in Firma (bzw. c/o) 
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8   =   Frau in Firma (bzw. c/o) 
9   =   Grundstücksgemeinschaft (bei mehr als 9 Eigentümern)

Ergänzende Erläuterung zu Anredeschlüssel 5: 
Der Anredeschlüssel 5 wird nur bei der Zustellanschrift ausgegeben und zeigt ein Ehegatten-/ 
Lebenspartnerverhältnis an. Die Art des Partnerschaftsverhältnisses ergibt sich aus der Kombi-
nation der Anredeschlüssel der beiden nachfolgenden Eigentümeranschriften (Herr und Frau, 
Frau und Herr, Herr und Herr, Frau und Frau).

-MBl. NRW. 2015 S. 514
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